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Speditionen, Transportlogistiker, Kurier-, Express- und Paketdienstleister sowie 
Busbetreiber (vertreten durch die hier genannten Verbände der 
Verkehrsbranche) tragen im Nah- und Fernverkehr wesentlich zur Erfüllung des 
Versorgungs- und Mobilitätsbedürfnisses von Industrie, Handel und Gesellschaft 
bei. Der gesellschaftliche Anspruch auf universelle Verfügbarkeit von Waren und 
Gütern – beschleunigt durch digitale Medien, die das Buchungs-, Bestell- und 
Absatzverhalten von Wirtschaft und Konsumenten verändern – erhöht die 
Nachfrage nach Mobilität und logistischen Lösungen. Dadurch steigt die 
Verkehrsnachfrage permanent. 

Trotz konjunkturell guter Rahmenbedingungen und einem günstigen 
Geschäftsklima in der Verkehrsbranche hält das Fachkräfteangebot nicht mit 
dem aktuellen Branchenwachstum mit. Die Unternehmen der Branche haben in 
allen Bereichen massive Probleme qualifizierte Fachkräfte zu rekrutieren.  
Derzeit fehlen den Verkehrsbranchen allein in Deutschland bis zu 45.000 
Fahrzeugführer, mit steigender Tendenz. Die Situation verschärft sich nicht nur 
auf dem Landverkehrsmarkt, auch verkehrsträgerübergreifende Lieferketten und 
die internationalen Wertschöpfungsketten von Industrie und Handel sind bereits 
von diesem Negativtrend betroffen. Durch den sich zuspitzenden Mangel an 
qualifizierten Fahrern drohen schwerwiegende Auswirkungen auf die 
Volkswirtschaft in Deutschland und ganz Europas. Gelingt es nicht, in der 
Branche ausreichend Fach- und Nachwuchskräfte zu mobilisieren, drohen 
aufgrund der Systemrelevanz der Güterlogistik im schlimmsten Fall 
Versorgungsengpässe und Angebotseinschränkungen im öffentlichen Verkehr 
sowie der Bustouristik.   

Neben Berufskraftfahrern braucht die Branche darüber hinaus international 
ausgebildete Hochschulabsolventen verschiedener Fachbereiche ebenso, wie 
die im dualen System ausgebildeten Fachkräfte. Zudem wird es, wie in vielen 
anderen Branchen, auch für Logistik und Busunternehmen zunehmend 
schwieriger betriebliche Ausbildungsplätze zu besetzen und hierdurch 
qualifizierte Fachkräfte für die Zukunft zu generieren. 

Um diesem Fachkräftemangel zu begegnen ist es unerlässlich, auch das 
Potential ausländischer Fachkräfte verstärkt zu nutzen. Daher hatten die 
Verkehrsbranchen bereits in ihren Erwartungen an die Bundesregierung der 19. 
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Legislaturperiode gezielte, an den Bedürfnissen der Beschäftigten in der Logistik 
und in den Busunternehmen ausgerichtete, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in der Branche sowie den zügigen und 
konsequenten Abbau bürokratischer Integrationshemmnisse für qualifizierte und 
teilqualifizierte Migranten sowie deren aktive Vermittlung in Unternehmen der 
Verkehrsbranchen gefordert.  

Die von der Bundesregierung im Fachkräfteeinwanderungsgesetz normierten 
Regelungen, wonach neben Hochschulabsolventen künftig auch Fachkräfte mit 
qualifizierter Berufsausbildung aus Nicht-EU-Staaten in allen Berufen ermöglicht 
werden soll in Deutschland einen Arbeitsplatz zu finden, können aus Sicht der 
Unterzeichner einen Beitrag zur Linderung des Fachkräftemangels leisten. 

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung, des demografischen Wandels und 
des die Branche dominierenden Fachkräftemangels wird der vorliegende Entwurf 
eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes von den Verbänden der 
Verkehrsbranchen zur Reduzierung des Fachkräftemangels als zielführend 
erachtet und daher grundsätzlich begrüßt.  

Nichtsdestotrotz mahnen die Verkehrsverbände aber weiterhin an, gleichzeitig 
das Fachkräftepotential inländischer Arbeitnehmer zu heben und die 
Anstrengungen zur Qualifizierung und Rekrutierung von Fachkräften aus 
Deutschland zu intensivieren.  

Anmerkungen zu den Änderungen des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG): 

Arbeitsaufnahme 
Der Referentenentwurf sieht vor, dass Fachkräfte in allen Berufen, zu denen sie 
ihre Qualifikation befähigt, arbeiten können, wenn ein Arbeitsvertrag sowie eine 
anerkannte Qualifikation vorliegen. Damit geht ein Verzicht auf die derzeit noch 
geltende Vorrangprüfung sowie der Wegfall der Beschränkung auf sogenannte 
Engpassberufe einher. Die derzeit geltende Beschränkung der Erwerbsmigration 
auf Engpassberufe ist angesichts des sich auf sämtlichen Qualifikationsebenen 
ausdehnenden Fachkräfteengpasses nicht mehr zeitgemäß. Vor dem 
Hintergrund der Tatsache, dass der Beruf des Berufskraftfahrers trotz des 
bestehenden massiven Mangels nicht als sogenannter Mangelberuf in der 
Positivliste der Bundesagentur für Arbeit geführt wird, erscheint auch die 
derzeitige Beschränkung auf Engpassberufe bei der Rekrutierung von 
Fachkräften als hinderlich.  

Daher ist aus Sicht der Verkehrsbranchen sowohl der Wegfall auf die 
Engpassbetrachtung, als auch der Verzicht auf die Vorrangprüfung im 
Grundsatz, verbunden mit dem Vorbehalt diese bei Verwerfungen am 
Arbeitsmarkt wieder einführen zu können, sehr zu begrüßen.  
Von dem Verzicht auf Vorrangprüfung versprechen sich die Arbeitgeber der 
Branche eine deutliche Erleichterung und Beschleunigung bei der Erteilung von 
Aufenthaltstiteln zur Erwerbsmigration.  

Die Einführung eines einheitlichen Fachkräftebegriffs, wonach künftig nicht mehr 
nur Hochschulabsolventen, sondern auch Fachkräfte mit qualifizierter 
Berufsausbildung Fachkräfte im Sinne des AufenthG sind, trägt dem Bedarf der 
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Verkehrsbranchen Rechnung, die neben Fachkräften mit akademischer 
Ausbildung vermehrt auch Spezialisten mit Berufsausbildung benötigt. 

Als positiv wird darüber hinaus die Möglichkeit zur Einreise erachtet, wenn bei 
einem konkreten Arbeitsplatzangebot zwar kein in Deutschland anerkannter 
Abschluss, dafür aber eine entsprechende Berufserfahrung vorliegt. Es 
entspricht dem Erfordernis einer praktikablen Ausgestaltung an Regelungen zur 
Erwerbsmigration und den Anforderungen in der betrieblichen Praxis, dass bei 
ausgeprägten berufspraktischen Kenntnissen ein Zugang zum Arbeitsmarkt auch 
dann ermöglicht wird, wenn eine bestimmte ausländische Qualifikation nicht eins 
zu eins den formellen Voraussetzungen einer deutschen Qualifikation entspricht.  

Aufenthalt zur Arbeitsplatz- und Ausbildungsplatzsuche 
Die in § 20 nunmehr vorgesehene Möglichkeit eines auf sechs Monate befristeten 
Aufenthalts zur Arbeitsplatzsuche auch für Fachkräfte mit Berufsausbildung – 
analog zu den Regelungen für Hochschulabsolventen – wird ausdrücklich 
begrüßt. Die Ausweitung der Einreise zur Arbeitsplatzsuche auf alle Fachkräfte 
trägt dem Bedarf der Branche nach Arbeitnehmern sämtlicher 
Qualifikationsniveaus Rechnung. 

Laut Referentenentwurf ist der in § 20 vorgesehene Aufenthalt zur 
Arbeitsplatzsuche allerdings an Nachweispflichten geknüpft. So muss die 
jeweilige Fachkraft neben dem Nachweis zur Qualifikation auch über eine der 
angestrebten Tätigkeit entsprechenden deutsche Sprachkenntnisse verfügen 
und den Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln bestreiten können. Hier bleibt zu 
hoffen, dass die mit der Einreise verbunden Nachweispflichten nicht zum 
Hemmnis in der praktischen Ausgestaltung werden. 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Unternehmen der Branche zunehmend 
Schwierigkeiten haben, die betrieblichen Ausbildungsstellen zu besetzen und 
hierdurch qualifizierte Nachwuchskräfte zu generieren, ist die ebenfalls normierte 
befristete Einreiserlaubnis zur Suche eines Ausbildungsplatzes für Absolventen 
deutscher Schulen im Ausland oder Absolventen ausländischer Schulen, deren 
Abschluss dem einer deutschen Schule gleichgestellt ist, ebenfalls zu begrüßen. 

Aufenthalt zur Vervollständigung der Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen 
Die im Referentenentwurf in § 16d vorgesehene Erweiterung der Möglichkeit des 
Aufenthalts zur Vervollständigung der Anerkennung von im Ausland erworbenen 
Berufsqualifikationen wird als positiv bewertet, da die Anerkennung und die 
Feststellung der Gleichwertigkeit von im Ausland erworbenen Qualifikationen ein 
Hindernis der Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften sein kann oder diese 
zumindest verlangsamt.  

Zentrale Ausländerbehörden 
Durch eine Ergänzung von § 71 Abs.1 sollen die Länder verpflichtet werden, 
jeweils mindestens eine zentrale Ausländerbehörde einzurichten, die für die 
Einreise von ausländischen Fachkräften und die Ersterteilung der 
Aufenthaltserlaubnis zuständig ist. Angesichts von langen Verfahrensdauern, 
unterschiedlichen Ermessensausübungen und wechselnden Ansprechpartnern 
ist die Zentralisierung in landesweiten Ausländerbehörden gerade aus Sicht von 
Unternehmen der Branche mit mehreren Standorten zu begrüßen. Durch die 
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Bündelung von Kompetenzen an einer zentralen Stelle erhoffen sich die 
Arbeitgeber der Branche schnellere, effizientere, einheitlichere und rechtssichere 
Bescheidungen sowie zentrale fachkompetente Ansprechpartner im laufenden 
Verwaltungsverfahren für Arbeitgeber und Fachkräfte. 

Beschäftigungsduldung 
Der im Referentenentwurf für die Migrationssteuerung beibehaltene zentrale 
Grundsatz der Trennung von Asyl und Erwerbsmigration ist aus 
verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten nachvollziehbar. Gleichwohl sehen § 
60 b (Ausbildungsduldung) und § 60c (Beschäftigungsduldung) klare Kriterien für 
einen verlässlichen Duldungsstatus unter engen Voraussetzungen für 
ausreisepflichtige Ausländer vor, die durch ihre Erwerbstätigkeit ihren 
Lebensunterhalt sichern und gut integriert sind. Aus Unternehmenssicht sowie 
unter sozialpolitischen Erwägungen ist die nunmehr normierte 
Beschäftigungsduldung für Ausreisepflichtige, aber gut in den Arbeitsmarkt 
integrierte Personen, zu befürworten.  

Anmerkungen zu den Änderungen der Beschäftigungsverordnung 
(BeschV): 

Beschäftigung bei ausgeprägter Berufspraktischer Erfahrung 
Zustimmend wird die Regelung des § 19c Abs.3 AufenthG in Verbindung mit § 6 
Abs. 2 BeschV aufgenommen. Demnach kann in noch näher zu bestimmenden 
Berufen (z. B. IT-Berufe), ein Arbeitsmarktzugang auch ohne formalen 
Berufsabschluss ermöglicht werden, sofern eine entsprechende Qualifikation 
durch eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung nachgewiesen werden kann 
und ausreichende deutsche Sprachkenntnisse vorliegen. Die hier vertretenen 
Verbände plädieren, die noch näher zu definierenden Berufe auch auf die Berufe 
der Verkehrsbranche, wie z. B. Berufskraftfahrer, Fachkraft für Lagerlogistik und 
Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung zu erstrecken.  

Kritisch wird der im Referentenentwurf geregelte Vorbehalt gesehen, wonach 
eine Zustimmung zur Beschäftigung nur erteilt wird, wenn der Arbeitgeber sich 
schriftlich zur Übernahme der Kosten verpflichtet hat, welche öffentlichen Stellen 
bis zu zwölf Monate nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses für den 
Lebensunterhalt der betreffenden Person während eines unerlaubten Aufenthalts 
und für eine Abschiebung entstehen. Die Übertragung dieses Risikos auf die 
Arbeitgeberseite und die damit allein arbeitgeberseitig zu schulternde Kostenlast 
ist nicht nachzuvollziehen und wird sich nach Auffassung der Verbände 
hemmend in Bezug auf eine Erwerbsmigration auswirken. 

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die mit dem 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz vorgelegten Regelungen zur erleichterten 
Fachkräftezuwanderung zu einer Reduzierung des Fachkräftemangels in 
Deutschland und den Verkehrsbranchen beitragen können und sind daher aus 
Sicht der Logistikverbände und der Busunternehmen als positiv zu bewerten. Ob 
die Regelungen sich angesichts aktuell langer Wartezeiten bei ausländischen 
Konsulaten, komplizierter Anerkennungsverfahren für ausländische 
Bildungsabschlüsse und Kapazitätsengpässen bei den Ausländerbehörden in 
der praktischen Umsetzung bewähren oder die überfällige Rekrutierung von 
qualifizierten Fachkräften nicht hemmen, bleibt abzuwarten. Die Verbände 
fordern deshalb, dafür Sorge zu tragen, dass die mit den Neuregelungen 
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erwarteten beschleunigten Verwaltungsverfahren durch flankierende 
Maßnahmen sichergestellt werden und sofern erforderlich, punktuell nachjustiert 
werden. 
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